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Satzung  
Stark4Radefeld e.V. 
  
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen Stark4Radefeld e.V. 

Der Verein soll mit diesem Namen ins Vereinsregister eingetragen werden und nach Eintragung 
den Namenszusatz "eingetragener Verein" beziehungsweise e.V. führen. 

(2) Der Sitz des Vereins ist 04435 Schkeuditz / OT Radefeld. 
(3) Das erste Geschäftsjahr beginnt an dem Tag der Eintragung und endet am  
      darauffolgenden 31.12. Danach ist das Geschäftsjahr das Kalenderjahr. 
  
§ 2 Zweck 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. 
(2) Der Zweck des Vereins ist  

● die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung, des Sports 
und des Brauchtums sowie der Jugend- und Altenhilfe 

● Gestaltung des demografischen Wandels im Dorf Radefeld 
● die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger 

und kirchlicher Zwecke  
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

● die Förderung, Stärkung und Weiterentwicklung der Infrastruktur des Dorfes Radefeld, 
● die Unterstützung und Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Initiativen, 

entsprechend des Satzungszwecks,  
● die Vernetzung und Unterstützung der dörflichen Vereinsarbeit, 
● die Mitgestaltung des demografischen Wandels im Dorf Radefeld,  
● Kurse sowie Arbeits- und Interessengemeinschaften für alle Generationen, 
● die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und weiteren Möglichkeiten der 

Begegnung, 
● die Förderung der Heimatverbundenheit und der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls in 

Radefeld 
 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.  
(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke oder Entzug der 
Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen des Vereins der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Nordsachsen e.V. zu, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat, vorrangig für die Kita Spatzentreff, Radefeld, für den 
Erwerb von Spielgeräten. 
  
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche und juristische) Person werden.  
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen 

ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 
(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag.  
(4) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages muss er gegenüber dem Antragsteller nicht 

begründen. 
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 § 4 Ausschluss 
(1) Einen Antrag auf Ausschluss eines Vereinsmitglieds kann jedes Mitglied des Vereins oder ein 
Vorstandsmitglied, mit Begründung der unter diesem Paragraph aufgeführten Punkte, beim 
Vorstand stellen. Dem Betroffenen, gegen den sich der Ausschlussantrag richtet, ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber dem Vorstand zu geben. Gründe für einen 
Ausschluss sind unter anderem 

● die fortgesetzte Nichtzahlung von Beiträgen, 
● der fortgesetzte oder gravierende Verstoß gegen Vereinspflichten, insbesondere die 

Vereinssatzung sowie Beschlüsse der Mitgliederversammlung oder des Vorstands, 
● vereinsschädigendes Verhalten, 
● vorsätzliche Straftaten zu Lasten des Vereins oder Vereinsmitgliedern im Rahmen des 

Vereinslebens, 
● oder ähnlich schwerwiegende Gründe. 

(2) Der Vorstand soll prüfen, ob eine Abmahnung oder eine sonstige Sanktion beziehungsweise 
Regelung ausreichend erscheint. Andernfalls kann der Vorstand einen Ausschluss einmütig 
beschließen. 
(3) Der Ausschluss wird durch Bekanntgabe an die ausgeschlossene Person wirksam. Im 
Übrigen gelten bei einem Vereinsausschluss die Rechtsfolgen wie bei einer Kündigung. 
  
§ 5 Kündigung, Austritt 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, bei juristischen Mitgliedern mit deren 
Erlöschen, durch Austritt oder Ausschluss. 
(2) Die Kündigung eines Mitglieds muss schriftlich dem Vorstand erklärt werden. 
(3) Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum 30.06. oder zum Ende des Kalenderjahres. 
(4) Vor Austritt entstandene Mitgliedsbeiträge sind zu zahlen. 
  
§ 6 Mitgliedsbeitrag und Beitrittsgebühr 
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 
(2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der 
Mitgliederversammlung in der Beitragsordnung festgelegt. 
  
§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 8 Vorstand 
(1) Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) und die Führung seiner Geschäfte.  
(2) Der Vorstand besteht aus  
- der / dem 1. Vorsitzenden  
- der / dem stellvertretenden Vorsitzenden 
- der / dem Kassenführer/in 
Gemäß des BGB vertreten sie den Verein gerichtlich wie außergerichtlich. 
Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. 
(3) Der erweiterte Vorstand des Vereins besteht aus: 
- der / dem Schriftführer/in 
- bis zu 3 Beisitzer/innen 
(4) Die Mitglieder des Vorstands werden einzeln, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Ein Mitglied bleibt nach 
Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 
(5) Der Vorstand wählt in derselben Mitgliederversammlung aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden. 
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(6) Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im 
Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Alle Mitglieder des Vorstands müssen voll 
geschäftsfähig sein. 
(7) Die Wiederwahl aller Mitglieder des Vorstands ist zulässig. Die Wiederwahl oder die 
vorzeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. 
(8) Der Rücktritt eines Vorstandsmitglieds ist schriftlich gegenüber einem anderen 
Vorstandsmitglied zu erklären. 
(9) Die Vorstandstätigkeit endet mit Zugang einer entsprechenden Erklärung nach Abs. 8, dem 
Verlust der Geschäftsfähigkeit oder dem Tod. 
(10) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 
des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 
Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen, wenn andernfalls die Mindestzahl der 
Vorstandsmitglieder unterschritten würde. 
(11) Scheidet der Vorsitzende aus, so wählt der verbliebene Vorstand aus seiner Mitte einen 
neuen Vorsitzenden für den Rest der Legislaturperiode. Dies kann auch ein nach Abs. 10 
nachgerücktes Vorstandsmitglied sein. 
(12) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung einschließlich der 
Aufstellung der Tagesordnung. 

b) Die Aufführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 
c) Die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichtes. 
d) Die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 (13) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer 
Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung die seines Stellvertreters.  
Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer 
sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem 
anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.  
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
(1) Mindestens einmal im Kalenderjahr ist vom Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung hat mindestens 14 Tage vorher unter 
Mitteilung der Tagesordnung schriftlich durch den Vorstand zu erfolgen. Die 
Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn 
sie ordnungsgemäß einberufen wurde. Sie wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung, von einem durch die 
Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. 
(2) Ergänzende Anträge sind eine Woche vor der Versammlung beim Vorstand einzureichen. 
(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 
Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  
(4) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich nicht-öffentlich. Der Vorstand kann die 
Teilnahme externer Personen insgesamt erlauben. 
(5) Die Mitgliederversammlung wählt alle zwei Jahre einen Kassenprüfer. Dieser muss Mitglied 
des Vereins und darf kein Mitglied des Vorstands sein. Scheidet der Kassenprüfer im ersten Jahr 
seiner Amtszeit aus dem Amt aus, so wählt die Mitgliederversammlung auf ihrer nächsten 
Sitzung einen Ersatz für den Rest der Amtszeit. 
(6) Auf der Mitgliederversammlung muss der Vorstand über das abgelaufene Geschäftsjahr und 
die Zeit danach bis zur Mitgliederversammlung berichten.  
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Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes 
b) Entgegennahme des Kassenberichts 
c) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
f) Festsetzung der Beiträge 
g) Beratung und Beschlussfassung über Anträge 
h) Satzungsänderungen 
i) Auflösung des Vereins 

(7) Der Vorstand bzw., im Falle einer Wahl auf der Mitgliederversammlung, der neue Vorstand 
soll einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten des Vereins geben. 
(8) Über den Ablauf und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, dass vom 
Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 
  
§ 10 Stimmrecht, Wahlen, Abstimmungen, Beschlussfähigkeit 
(1) Jedes Mitglied hat eine Stimme bei allen Wahlen und Abstimmungen im Verein, Vertretung ist 
nicht zulässig. Bei Geschäftsunfähigen und juristischen Personen wird das Stimmrecht durch 
den gesetzlichen Vertreter ausgeübt. Juristische Personen haben eine Stimme. 
(2) Alle Wahlen und Abstimmungen sind nicht geheim. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich 
über Handzeichen. 
 
 
Datum, Unterschrift: 
 
 

 

 

 

 


